
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/2/8 2Ob673/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.02.1956

Norm

ABGB §836 C

Rechtssatz

Ein mit der Verwaltung betrauter Miteigentümer kann aus wichtigen Gründen, insbesondere wegen arger

Vernachlässigung der Verwaltung, verhalten werden, die Verwaltung aufzugeben.
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